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Neue PAR-Klassifikation, neue  
PAR-Leitlinie, neue PAR-Richtlinie
Teil 2 – Neue S3-Leitlinie „Die Behandlung von Parodontitis Stadium I bis III“ 

Von Univ.-Prof. Dr. med. dent. Dr. med. Søren Jepsen, MS, Universitätsklinikum Bonn

Die gesamte Therapiestrecke der modernen Parodontitis- 
behandlung vom Erstkontakt bis hin zur UPT wurde 2019 in  
einen therapeutischen Stufenplan überführt und 2020 in  
einer S3-Leitlinie zur PAR-Therapie verabschiedet. Damit 
wichtige Elemente dieses Behandlungskonzepts in der Praxis 
wirtschaftlich umgesetzt werden können, tritt am 1. Juli 2021 
eine neue PAR-Richtlinie in Kraft. Nach der Neuen Klassifika- 
tion parodontaler Behandlungen (RZB 5/2021, S. 14) stellt der 
zweite von drei Übersichtsbeiträgen die ans deutsche  
Gesundheitssystem angepasste S3-Leitlinie und darin be-
schriebene Therapiestufen vor. Der Beitrag basiert auf zwei 
Publikationen in den zm: Jepsen, Dannewitz, Kebschull zm 
110, Nr. 17, 1.9.2020, (1606 – 1608) und Kebschull, Jepsen, 
Dannewitz zm 111, Nr. 6, 16.3.2021, (488 – 493).

Die Deutsche Gesellschaft für Parodontologie (DG PARO) hat in 
Zusammenarbeit mit 36 wissenschaftlichen Fachgesellschaften, 
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), der Bun-
deszahnärztekammer (BZÄK) sowie Patientenorganisationen die 
umfassende europäische S3-Leitlinie zur gesamten Therapiestre-

cke der Parodontitis der Stadien I bis III an das deutsche Gesund-
heitssystem angepasst und im Dezember 2020 veröffentlicht. 
Nach einem aufwendigen Konsensusprozess sind nun 62 klini-
sche Schlüsselempfehlungen für alle Phasen der Parodontitis-
therapie publiziert worden, die Zahnärztinnen und Zahnärzten 
hierzulande eine maßgebliche Orientierungshilfe bei der Thera-
pieentscheidung zur bestmöglichen Versorgung parodontal  
erkrankter Patienten sein werden. Mit der neuen S3-Leitlinie liegt 
nun erstmals ein umfassendes Behandlungskonzept für die  
gesamte Therapiestrecke der Parodontitis vor.

Die europäische S3-Leitlinie zur PAR-Therapie
Die neue S3-Leitlinie baut auf der zuvor international vereinbar-
ten neuen Klassifikation parodontaler Erkrankungen auf, die 
2018 mit wichtiger deutscher Beteiligung verabschiedet worden 
ist (Teil 1, s. RZB 5/2021, S. 14 ff.). Schon zum damaligen Zeit-
punkt hatte das Workshop Committee der EFP (Sanz, Berg-
lundh, Chapple, Jepsen, Tonetti) den Beschluss gefasst, in  
einem nächsten Schritt an dieser Klassifikation und dem Schwe-
regrad bzw. der Komplexität der Parodontitis ausgerichtete evi-
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denz-basierte Therapieempfehlungen und einen therapeuti-
schen Stufenplan zu entwickeln. Anfang 2019 begann dieser 
aufwendige Prozess. Unterstützt wurden die EFP und die Ko-
Vorsitzenden der vier Arbeitsgruppen des Workshops dabei von 
Prof. Dr. Ina Kopp, einer Expertin für Leitlinienentwicklung der 
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften e. V. (AWMF) mit großer internationaler Er-

fahrung. Die Expertise deutscher Autoren (Dannewitz, Dom-
misch, Eickholz, Kitzmann, Jepsen, Wölber) floss dabei in vier 
der 15 systematischen Übersichten ein, in denen aktuell die Evi-
denz zu allen Therapiemaßnahmen erarbeitet wurde.

Im November 2019 fand dann der Leitlinien-Workshop in Spa-
nien statt, auf dem 90 Experten aus 19 Ländern – darunter auch 

Abbildung 1: 90 Experten aus 19 Län-
dern erarbeiteten 62 evidenzbasierte 
Therapieempfehlungen zur Therapie 
der Parodontitis der Stadien I-III. 

Abbildung 2: Wie in der Abbildung oben aufgezeigt, gibt es hier zunächst einmal einen direkten Zusammenhang zwischen der Qualität der Evidenz (GRADE-Klas-
sen – Klasse 1: Hochwertige randomisierte Studien (RCTs), Klasse 2: RCTs mit Mängeln, prospektive Kohortenstudien, Klasse 3: sonstige vergleichende Beobach-
tungsstudien, Klasse 4: Fallserien, Klasse 5: Falldarstellung, Expertenmeinung) und der klinischen Empfehlung. Allerdings können, basierend auf einer Abwägung 
der in der Grafik dargestellten Bewertungspunkte durch die repräsentative Leitliniengruppe, „Upgrades“ oder „Downgrades“, also Veränderungen der Stärke der 
Empfehlung, erfolgen. Dies war in der vorliegenden deutschen Version mehrfach der Fall. Um darzustellen, wie stark die Einigkeit der vielen verschiedenen Vertreter 
der Leitliniengruppe im Bezug auf eine Empfehlung war, ist stets die Konsensstärke angegeben. Bei dieser wurden die Teilnehmer der Leitliniengruppe, die sich der 
Abstimmung aufgrund eines festgestellten potenziellen Interessenkonflikts enthalten haben, bereits herausgerechnet. 

Einstimmiger Konsens Zustimmung von 100 Prozent der Teilnehmenden 

Starker Konsens Zustimmung von > 95 Prozent der Teilnehmenden 

Konsens Zustimmung von 75–95 Prozent der Teilnehmenden 

Einfache Mehrheit Zustimmung von 50–74 Prozent der Teilnehmenden 

Kein Konsens Zustimmung von < 50 Prozent der Teilnehmenden 
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Vertreter europäischer Fachgesellschaften aus anderen Berei-
chen der Zahnmedizin (Endodontologie, Konservierende Zahn-
heilkunde und Prothetik) – unter Moderation von Ina Kopp die
Evidenz in einem streng regulierten Protokoll nach dem GRADE-
Verfahren in Therapieempfehlungen umsetzten und diese dann
im Konsensusverfahren abstimmten.

Die Teilnehmer des Workshops gewichteten nicht nur die Stärke
der Evidenz für die verschiedenen Behandlungen, sondern  
einigten sich auch auf ein Maß an Stärke für die Empfehlung die-
ser Interventionen unter Berücksichtigung anderer Aspekte, wie 
beispielsweise die Kohärenz der Evidenz, die klinische Rele-
vanz der Ergebnisse, eine Nutzen-Schaden-Abwägung,  
ethische, rechtliche und wirtschaftliche Erwägungen, Patienten-

präferenzen, Anwendbarkeit und Praktikabilität des Routine- 
einsatzes.

Wie bei Leitlinien diesen Standards üblich wurden mögliche  
Interessenskonflikte der einzelnen Teilnehmer abgefragt und in
den Arbeitsgruppen offen diskutiert. Lagen diese vor – zum
Beispiel bei einer Tätigkeit für eine Firma der Dentalindustrie
oder eigenen Patenten – wurde eine Enthaltung bei der 
Abstimmung über von diesen Interessen berührten Punkten
vereinbart.

Therapie nach dem Stufenkonzept
Begleitend wurde ein therapeutischer Stufenplan konzipiert, wo-
bei die Stufen 1 (Kontrolle des supragingivalen Biofilms und der 

Abbildung 3: Die Stufen der Parodontitisherapie in der S3-Leitlinie

Für eine Anwendung im deutschen  Gesundheitssystem wurde eine Anpassung der S3-Leitline im Frühjahr 2020 unter der Regie von Präsidentin Bettina Dannewitz unter der Regie von Präsidentin Bettina Dannewitz
(DG PARO-Präsidentin), Moritz Kebschull (Leitlinienbeauftragter) und Søren Jepsen (EFP) durchgeführt.
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Risikofaktoren) und 2 (subgingivale Instrumentierung) grund-
sätzlich alle Parodontitispatienten durchlaufen. Die Stufe 3 (chi-
rurgische Therapie) wird bei denjenigen Patienten relevant, die 
bei der Re-Evaluation noch residuale pathologische Taschen 
zum Beispiel mit Vertikal- und Furkationsdefekten aufweisen. Es 
wurden therapeutische Endpunkte definiert, die erreicht sein 
sollten, bevor der Patient sodann in Stufe 4 in die unterstützende 
PAR-Therapie (UPT) übernommen wird. 

Das Stufenkonzept der neuen Leitlinie ermöglicht es, einen Pa-
tienten strukturiert und planmäßig auf dem höchsten derzeit ver-
fügbaren Evidenzniveau zu behandeln. Zudem erlaubt es die 
Kombination des neuen Klassifikationssystems mit der Leitlinie, 

die Patienten besser aufgrund des zu erwartenden Behand-
lungsaufwands zu stratifizieren.

Die erste Therapiestufe bezweckt, auf eine Veränderung des 
Verhaltens einzuwirken, indem der Patient motiviert wird, Maß-
nahmen zur Entfernung des supragingivalen Biofilms und der 
Kontrolle von Risikofaktoren umzusetzen. Diese Therapiestufe 
kann folgende Interventionen umfassen:
• Kontrolle des supragingivalen Biofilms
•  Interventionen zur Verbesserung der Effektivität der Mund-

hygiene (Motivation, Instruktion [Mundhygieneinstruktion, 
 MHI])

• adjuvante Therapien bei gingivaler Entzündung

Abbildung 4a und 4b: Klinische 
 Empfehlungen zur ersten Therapiestufe 
(Quelle: ZM 111, Nr. 6, 16.3.2021, 494 ff.)

Abbildung 5a und 5b: Klinische 
 Empfehlungen zur zweiten  

Therapiestufe – subgingivale 
 Instrumentierung  

(Quelle: ZM 111, Nr. 7, 1.4.2021, 602 ff.)
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• professionelle mechanische Plaquereduktion (Professional 
Mechanical Plaque Removal, PMPR), dies umfasst sowohl 
die professionelle Entfernung von supragingivaler Plaque 
und Zahnstein als auch die Beseitigung plaqueretentiver, die 
Mundhygiene erschwerender Faktoren

• Kontrolle der Risikofaktoren, inklusive Interventionen zur Än-
derung des Gesundheitsverhaltens, um bekannte Risikofak-
toren für die Entstehung und Progression von Parodontitis zu 
eliminieren bzw. abzumildern (Raucherentwöhnung, Verbes-
serung der metabolischen Kontrolle eines Diabetes, even- 
tuell körperliche Bewegung, Ernährungslenkung und  
Gewichtsreduktion)

Diese erste Therapiestufe sollte unabhängig vom Stadium bei 
allen Parodontitispatienten erfolgen, und das Behandlungser-
gebnis sollte regelmäßig reevaluiert werden, um
• kontinuierlich die Adhärenz und Motivation aufzubauen oder 

Alternativen zu sondieren, mit denen Barrieren überwunden 
werden können,

• die Kompetenz zur Entfernung des dentalen Biofilms zu ver-
bessern und, falls erforderlich, modifizierend einzuwirken,

• eine angemessene Reaktion für die folgenden Therapie- 
stufen zu ermöglichen. 

Die zweite Therapiestufe (ursachenbezogene Therapie) zielt 
auf die Kontrolle (Reduktion/Elimination) des subgingivalen Bio-

Abbildung 6a und 6b: Klinische 
 Empfehlungen zur dritten Therapiestufe – 
chirurgische Therapie  
(Quelle: ZM, 111, Nr. 8, 16.4.2021, 702 ff.)

Abbildung 7a und 7b: Klinische Empfeh-
lungen zur unterstützenden Parodontal-
therapie (UPT) 
(Quelle: ZM, 111, Nr. 9, 1.5.2021, 1 ff.)
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films und Zahnsteins (subgingivale Instrumentierung). Zusätz-
lich dazu können folgende Interventionen erforderlich sein:
• adjuvante Anwendung physikalischer oder chemischer   

Mittel
• adjuvante Anwendung immunmodulatorischer Mittel  

(lokal oder systemisch)
• adjuvante Anwendung subgingival applizierter lokaler  

Antibiotika
• adjuvante Anwendung systemisch wirksamer Antibiotika

Die zweite Therapiestufe sollte unabhängig vom Stadium der  
Erkrankung bei allen Parodontitispatienten erfolgen. 

Die S3-Leitlinie gibt klare Empfehlungen zu Fragen wie der Wahl 
der Instrumente (Hand- oder maschinell), der Full-Mouth- 
Konzepte, der adjuvanten Laser- und PDT-Therapie und insbe-
sondere auch zum Einsatz systemischer Antibiotika.

Nachdem die parodontalen Gewebe ausgeheilt sind, sollte die 
individuelle Reaktion auf die zweite Therapiestufe bewertet wer-
den (parodontale Reevaluation). Die dritte Therapiestufe kann 
in Betracht gezogen werden, wenn die Endpunkte der Therapie 
noch nicht erreicht wurden (keine parodontalen Taschen ≥4 mm 
mit BOP). Wenn die Behandlung erfolgreich war und die Thera-
pieziele erreicht wurden, wird der Patient in die unterstützende 
Parodontaltherapie (UPT) überführt. 

Die dritte Therapiestufe zielt auf die Behandlung der Bereiche 
der Dentition ab, welche nicht adäquat auf die zweite Therapie-
stufe reagiert haben (Taschentiefen > 4 mm mit BOP oder tiefe 
parodontale Taschen 6 mm). Das Ziel ist es dabei, den Zugang 
für die subgingivale Instrumentierung zu verbessern oder die 
Läsionen, die zur Komplexität der Parodontitis und Parodontal-
behandlung beitragen (Knochentaschen und Furkationsbefall), 
regenerativ oder resektiv zu therapieren. Dies kann folgende In-
terventionen umfassen:
• wiederholte subgingivale Instrumentierung mit/ohne adjuvan-

te Therapien
• Parodontalchirurgie: Zugangslappen
• resektive Parodontalchirurgie
• regenerative Parodontalchirurgie

Falls die Indikation für ein chirurgisches Vorgehen besteht, sollte 
eine spezifische Evaluation von Risikofaktoren oder medizini-
scher Kontraindikationen und eine zusätzliche Einverständnis-
erklärung dazu erfolgen. 

Die Leitlinie gibt klare Empfehlungen zu den Indikationen auf Pa-
tienten- und Defektebene, für resektive versus regenerative 
PAR-Chirurgie, zum Lappendesign und auch zur Auswahl der 
Biomateralien. 

Die individuelle Reaktion auf die dritte Therapiestufe sollte noch-
mals beurteilt werden (parodontale Reevaluation). Sind die 
Therapieziele im Idealfall erreicht, werden die Patienten in die 

unterstützende Parodontaltherapie (UPT) aufgenommen. Bei 
Patienten mit Parodontitis Stadium III ist es möglich, dass diese 
Therapieziele nicht bei allen Zähnen erreicht werden können.

Die unterstützende Parodontaltherapie (UPT) zielt darauf ab, 
bei allen behandelten Parodontitispatienten parodontale Stabili-
tät aufrechtzuerhalten. Abhängig vom gingivalen und parodon-
talen Status werden dabei präventive und therapeutische Inter-
ventionen aus den Therapiestufen 1 und 2 kombiniert. Diese  
Betreuung sollte in regelmäßigen und den Bedürfnissen des  
Patienten angepassten Intervallen erfolgen. Bei jeder dieser 
UPT-Sitzungen und bei jedem Patienten kann eine erneute The-
rapie nötig sein, wenn ein Wiederauftreten der Erkrankung  
erkannt wird. In diesem Fall ist erneut eine korrekte Diagnostik 
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und Behandlungsplanung erforderlich. Die Bereitschaft zur  
Umsetzung des empfohlenen Mundhygieneregimes und ein 
gesunder Lebensstil sind ebenfalls Bestandteil der UPT. 

Extraktionen können in jeder dieser Therapiestufen in Betracht 
gezogen werden, wenn die Prognose der betroffenen Zähne 
hoffnungslos ist.

Die deutsche Version der S3-Leitline
Die EFP S3-Leitlinie ist trotz der wesentlichen Rolle von Vertre-
tern der DG PARO und AWMF a priori eine supranationale Res-
source. Für eine Anwendung im deutschen Gesundheitssystem 
musste daher eine Anpassung auf lokale Gegebenheiten erfol-
gen. Dieses Projekt wurde im Frühjahr 2020 initiiert und unter 
der Regie von Präsidentin Bettina Dannewitz (DG PARO), Moritz 
Kebschull (Leitlinienbeauftragter) und Søren Jepsen (EFP) 
durchgeführt. Auf Grundlage des aufwendig übersetzten und 
lektorierten Originaltextes arbeiteten die Projektleiter mit von 
der DG PARO nominierten Arbeitsgruppenleitern (Arweiler, Dör-
fer, Eickholz, Jentsch, Jepsen, Kocher, Sälzer) unter bewährter 
Begleitung durch Ina Kopp die einzelnen Empfehlungen nach 
dem GRADE-ADOLOPMENT-Schema durch. 

Dieses Regelwerk – eine Wortneuschöpfung aus Adoption 
(Übernahme), Adaptation (Übernahme mit Modifikation der 
Empfehlung) und Development (einer De-Novo Entwicklung 
neuer Empfehlungen) – ermöglichte eine deutsche Version auf 
höchstem Qualitätsniveau, welche neben der wissenschaft- 
lichen Evidenz auch die Anwendbarkeit in unserem System si-

cherstellt. Erfreulich ist, dass trotz (oder vielleicht wegen) der 
Corona-Pandemie-Situation im Frühjahr/Sommer 2020 eine 
noch nie dagewesene Anzahl an Fachvertretern von verschie-
denen zahnmedizinischen und medizinischen Gruppen diese 
Arbeit aus ihrer Perspektive und mit ihrer jeweiligen Expertise 
unterstützten. Mit 36 beteiligten Fachgruppen sowie einer akti-
ven Mitarbeit der Patientenorganisation steht diese „adolopier-
te“ Leitlinie damit auf höchst solidem Fundament. Die  
final abgestimmte Version der deutschen Leitlinie wurde im  
Dezember 2020 online auf den Seiten der AWMF, DG PARO und 
DGZMK veröffentlicht. 

Wie geht es weiter?
Die vorliegende Leitlinie beschäftigt sich ausdrücklich mit Paro-
dontitis der Stadien I bis III. Das Stadium IV der Parodontitis,  
gekennzeichnet durch umfangreiche Zahnverluste, mastikato-
rische Dysfunktion und/oder pathologische Zahnwanderungen 
wurde hier bewusst ausgespart. Das EFP-Workshop Committee 
arbeitet derzeit aktiv an der Vorbereitung einer Leitlinie nur für 
dieses Stadium der Erkrankung, das in der Regel eine sehr 
komplexe multidisziplinäre Therapie erfordert. Diese wird im 
Mittelpunkt des nächsten EFP-Perio-Workshops im November 
2021 stehen. Schon jetzt wird in der Vorbereitung die Evidenz 
hierzu in Zusammenarbeit mit internationalen Experten unter 
anderem aus Kieferorthopädie, Prothetik und Implantologie  
erarbeitet. Diese europäische Leitlinie zur Stadium IV-Parodon- 
titis wird dann von der DG PARO in ähnlicher Weise wie die der-
zeit vorliegende Leitlinie für das Stadium I bis III auf die Situati-
on in Deutschland „adolopiert“ werden.

Zusammengefasst stellt die neue EFP-Leitlinie und die deutsche 
„adolopierte“ Bearbeitung einen großen Wurf dar – gemeinsam 
mit der neuen, strukturierten und wissenschaftlich gut untermau-
erten Klassifikation soll eine deutlich individuellere und gezieltere 
Therapie auf höchstem Evidenzniveau ermöglicht werden.

Ab dem 1. Juli 2021 wird eine neue Behandlungsrichtlinie in der 
GKV zur systematischen Behandlung von Parodontitis und an-
deren Parodontalerkrankungen (PAR-Richtlinie) in Kraft treten. 
Mit dieser Richtlinie werden Inkonsistenzen der bisher gültigen 
Richtlinie beseitigt. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei 
auf das zahnärztliche Gespräch gelegt, das unverzichtbar ist, 
wenn eine Verhaltensbeeinflussung der Patienten erreicht wer-
den soll. Außerdem wurde am Übergang von der nichtchirurgi-
schen Therapie (Stufe 2) zur chirurgischen Therapie (Stufe 3) 
die Überprüfung des parodontalen Befunds eingeführt – diese 
Überprüfung liefert die Entscheidungsgrundlage dafür, ob chi-
rurgisch weiter therapiert werden muss. Schließlich wurde die 
Unterstützende Parodontaltherapie (UPT) – also das Element, 
das eine langfristige Stabilität des Behandlungsergebnisses 
erst ermöglicht – zumindest für zwei Jahre in die vertragszahn-
ärztliche Versorgung eingeführt. Die Häufigkeit der UPT-Sitzun-
gen richtet sich nach der Progressionsrate (Grad A, B, C) und 
führt so ein Element individualisierter Zahnmedizin in die ver-
tragszahnärztliche Versorgung ein. So erlaubt die neue PAR-

DIE DEUTSCHE VERSION DER S3-LEITLINIE 
Kebschull, M., Jepsen, S., Kocher, T., Sälzer, 
S., Arweiler, N., Dörfer, C., Eickholz, P., 
Jentsch, H., Dannewitz, B. (2020). „Die Be-
handlung von Parodontitis Stadium I-III – Die 
deutsche Implementierung der S3-Leitlinie 
„Treatment of Stage I-III Periodontitis“ der Euro-

pean Federation of Periodontology (EFP).“ kann unter folgendem 
Link kostenfrei abgerufen werden: 
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/083–043.html

DIE DER DEUTSCHEN VERSION ZUGRUNDELIEGENDE  
EFP S3-LEITLINIE 

Sanz, M., Herrera, D., Kebschull, M., Chapp-
le,I., Jepsen, S., Berglundh, T., Sculean, A., To-
netti, M.S. and workshop participants (2020). 
„Treatment of stage I-III periodontitis-The EFP 
S3 level clinical practice guideline.“ J Clin Peri-
odontol 47 Suppl 22: 4–60. kann unter folgen-

dem Link kostenfrei abgerufen werden:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/toc/

10.1111/(ISSN)1600–051x.Clinical-Guidelines-for-the-treat-

ment-of-Periodontitis
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AN DER LEITLINIE BETEILIGTE FACHGESELLSCHAFTEN UND INSTITUTIONEN
FEDERFÜHRENDE FACHGESELLSCHAFTEN
• Deutsche Gesellschaft für Parodontologie (DG PARO)
• Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK)
 WEITERE AWMF-FACHGESELLSCHAFTEN
• Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie e. V. (DGHM)
• Deutsche Gesellschaft für Implantologie (DGI)
• Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislaufforschung e. V. (DGK)
• Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e. V. (DGKH)
• Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie (DGMKG)
• Deutsche Gesellschaft für Prothetische Zahnmedizin und Biomaterialien e. V. (DGPro)
• Deutsche Gesellschaft für Zahnerhaltung (DGZ)
WEITERE FACHGESELLSCHAFTEN/ORGANISATIONEN
• Arbeitskreis Oralpathologie und Oralmedizin (AKOPOM)
• Arbeitskreis Psychologie und Psychosomatik in der Zahnheilkunde der DGZMK (AKPP)
• Berliner Gesellschaft für Parodontologie e. V. (BG PARO)
• Berufsverband Deutscher DentalhygienikerInnen (BDDH e.V.)
• BundesArbeitsGemeinschaft der PatientInnenstellen (BAGP)
• Bundesverband der implantologisch tätigen Zahnärzte in Europa e. V. (BDIZ EDI)
• Berufsverband Deutscher Oralchirurgen e. V. (BDO)
• Bundeszahnärztekammer – Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Zahnärztekammern e. V. (BZÄK)
• Bundesverband der Zahnärztinnen und Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes e. V. (BZÖG)
• Deutsche Gesellschaft für Ästhetische Zahnmedizin e. V. (DGÄZ)
• Deutsche Gesellschaft für Alterszahnmedizin e. V. (DGAZ)
• Deutsche Gesellschaft für Dentalhygieniker/Innen e. V. (DGDH)
• Deutsche Gesellschaft für Endodontologie und zahnärztliche Traumatologie e. V. in der DGZ (DGET)
• Deutsche Gesellschaft für Laserzahnheilkunde e. V. (DGL)
• Deutsche Gesellschaft für orale Epidemiologie und Versorgungsforschung (DGoEV) in der DGZMK
• Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie e. V. (DGOI)
• Deutsche Gesellschaft für Präventivzahnmedizin e. V. (DGPZM)
• Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e. V. (DGZI)
• Freier Verband Deutscher Zahnärzte e. V. (FVDZ)
• Friedrich-Louis-Hesse Gesellschaft (FLH) für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an der Universität Leipzig e. V.
• Gesellschaft für Präventive Zahnheilkunde e. V. (GPZ)
• Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Dresden e. V. (GZMK)
• Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) – Körperschaft des öffentlichen Rechts
• Neue Arbeitsgruppe Parodontologie e. V. (NAgP) –  

gemeinnützige Interessenvertretung für parodontologisch interessierte Zahnärztinnen und Zahnärzte
• Neue Gruppe (NG) – Wissenschaftliche Vereinigung von Zahnärzten
• Verband Deutscher Dentalhygieniker (VDDH)
• Verband Deutscher Zertifizierter Endodontologen e. V. (VDZE)
• Verband medizinischer Fachberufe e. V. – Referat Zahnmedizinische/r Fachangestellte (VMF)
• Westfälische Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde e. V. (WG ZMK)

Kassenzahnärztliche Vereinigung

Richtlinie im Wesentlichen die Umsetzung parodontaler Thera-
pie auf der Basis international anerkannter wissenschaftlicher 
Standards und entsprechend dieser Leitlinie.

Neues Curriculum Parodontologie und  
peri-implantäre Erkrankungen 
Die Zahnärztekammer Nordrhein hat bereits ein aktuelles Kon-
zept für eine strukturierte Fortbildung „Curriculum Parodontolo-
gie und peri-implantäre Erkrankungen“ erarbeitet, das unter 

der Leitung von Prof. Jepsen zusammen mit anderen renom-
mierten Referent*innen (unter anderen Prof. Christgau, Prof. 
Dommisch, PD Jepsen, PD Jervøe-Storm, Prof. Ratka-Krüger, 
Prof. Sculean) die aktuellen Therapiekonzepte mit vielen prakti-
schen Modulen leitlinienorientiert und praxisnah vermitteln 
wird. �

Informationen zu den PAR-Fortbildungen der KZV Nordrhein  
finden Sie auf Seite 18.


